
Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH., A-8570 Voitsberg 

1.  Gültigkeit
1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen des Verkäufers, sofern nicht ausdrücklich hiervon Abweichendes 
   in der Auftragsbestätigung oder in sonstigen Vertragsdokumenten vereinbart wird.

2.  Vertragsabschluß
2.1. Der Kaufvertrag gilt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers als abgeschlossen. Änderungen des Vertrages

bedürfen der Schriftform.
2.2. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. 
3.  Preise
3.1. Die Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk oder ab Lager des Verkäufers ohne Verpackung.  
4.  Lieferung und Gefahrenübergang
4.1. Als Zeitpunkt der Lieferung gilt der auf der Auftragsbestätigung angeführte Termin. Ist der Käufer mit Zahlungen aus einem anderen

Vertrag mit dem Verkäufer in Verzug, so ist der Verkäufer für die Dauer des Verzuges zu keiner Lieferung verpflichtet.
4.2. Bei Lieferverzug ist dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. 
4.3. Auch in Fällen von höherer Gewalt, das sind Krieg, Aufstand, Brand, Embargo, Arbeitskonflikte und sonstige, vom Parteiwillen

unabhängige Umstände, hat der Verkäufer für die Lieferung eine angemessene Nachfrist.
4.4. Pönalen oder Schadenersatz jeder Art wegen verspäteter Lieferung durch den Verkäufer sind ausgeschlossen.
4.5. Vor Ablauf einer vom Verkäufer gesetzten angemessenen Nachfrist kann der Käufer nur dann Rechtsbehelfe ausüben, wenn er vom  

Verkäufer die Anzeige erhalten hat, daß er seine Pflichten nicht innerhalb der Nachfrist erfüllen wird.  
4.6. Wenn nicht anders vereinbart wird, gilt die Ware als „ab Werk“ verkauft. 
4.7. Für den Gefahrenübergang und den vereinbarten Lieferort gelten die INCOTERMS in der letzten revidierten Fassung. 
4.8. Es obliegt dem Käufer, bei einem Verlust oder einer Beschädigung der Ware am Transportweg beim transportführenden Organ

unverzüglich  zu reklamieren. 
Der Verkäufer behält sich bei vereinbarter Selbstabholung das Recht vor, 1 Woche nach bestätigtem Termin einen Frächter zu 
beauftragen und die bereitgestellte Ware auf Risiko und Kosten des Adressanten zu liefern.

5.  Rechnungsstellung, Zahlung und Eigentumsvorbehalt
5.1. Der VERKÄUFER behält sich vor, über Lieferungen und Leistungen mittels digital signierter elektronischer Rechnungen abzurechnen.

Der Vertragspartner stimmt der Abrechnung mittels elektronischer Rechnungen (elektronischer Rechnungsstellung) ausdrücklich zu.
5.2. Die Zahlungen sind entsprechend der Auftragsbestätigung oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen zu leisten.

Mangels anderer Vereinbarung sind die Rechnungen des Verkäufers unmittelbar nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. 
5.3. Bei Zahlungsverzug werden ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem geltenden Basiszinssatz verrechnet (RL 2000/35/EG).
5.4. Die Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer erwirbt daher erst nach vollständiger Bezahlung des  

Kaufpreises Eigentum an den gelieferten Waren. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme der gelieferten Gegenstände ist der 
Käufer verpflichtet, das Eigentumsrecht des Verkäufers geltend zu machen und diesen unverzüglich zu verständigen.

5.5. AUFRECHNUNG 
Eine Aufrechnung gegen Ansprüche des Verkäufers mit Gegenforderungen welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

5.6. STORNO
Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr von 20 % des Kaufpreises ohne Angabe von Gründen (§ 909 ABGB) 
vom  Vertrag zurückzutreten. Ist jedoch bereits ein Teil der Lieferung oder Leistung erbracht, so ist die Möglichkeit zur Zahlung der 
Stornogebühr erloschen.

5.7. RÜCKLIEFERUNGEN 
Rücklieferungen sind nur nach ausdrücklichem, schriftlichen Einverständnis seitens des Verkäufers und gegen Verrechnung einer 
Manipulationsgebühr von 25 % des Warenwertes möglich. Die Waren müssen dazu in einwandfreiem Zustand sein.

6.  Gewährleistung
6.1. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass BAUER keinen Ersatz für Schäden jeder Art, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn leistet. 

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der "Allgemeinen Garantiebedingungen (AGAB) in der jeweils gültigen Form

7.  Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort
7.1. Gerichtsstand für sämtliche aus oder in Zusammenhang mit dem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Graz.
7.2. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht.
7.3. Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort Voitsberg, wenn nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart wird. 

8. Einwilligung zur Verarbeitung von persönlichen Daten
8.1

Diese Einwilligung kann jederzeit bei Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH, Kowaldstraße 2, A-8570 Voitsberg schriftlich widerrufen 
werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Voitsberg, April 2019

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR EU-Länder

Der Käufer stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Name, Firmenadresse, Telefonnummer, E-Mail und Position im 
Unternehmen zum Zweck der Geschäftsabwicklung bei der Firma Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH verarbeitet werden.
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